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I Einleitung 

1 Definition und Abgrenzung der Begriffe Jugendhilfe, 
Jugendfürsorge und Jugendpflege 

Das Fürsorgewesen ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts von einer Fülle ver-
schiedener Begriffe geprägt, die sowohl von der breiten Öffentlichkeit Ab-
grenzung als auch von der Fürsorge-Fachwelt unterschiedlich angewandt 
wurden, was teilweise zu einem willkürlich erscheinenden Gebrauch dieser 
Begriffe und zu einer Sprachverwirrung führte. Im Laufe der Zeit veränderten 
sich verschiedene Begriffsbezeichnungen, die zum einen Schwerpunktver-
schiebungen im jeweiligen Fürsorgebereich und zum anderen die Abgrenzung 
zu vorherigen Staatsformen verdeutlichen sollten. In diesem Sinne wichen die 
Begriffe im Fürsorgewesen des Nationalsozialismus von denen der Weimarer 
Republik ab.1 Mit Kriegsende 1945 und der Auflösung des NS-Regimes lässt 
sich wiederum eine Änderung der Begriffe und Fachtermini feststellen. Zur 
besseren Übersichtlichkeit und zum besseren Textverständnis werden in dieser 
Untersuchung vorrangig die Begriffe verwendet, die im Untersuchungszeit-
raum, in der Zeit von 1945 bis Mitte der 1950er Jahre, allgemein gebräuchlich 
waren und von der Fürsorge-Fachwelt verwendet wurden. Diese Fachbegriffe 
sollen nun kurz erläutert und voneinander abgegrenzt werden. 

Jugendhilfe und Jugendwohlfahrtspflege werden allgemein als Überbegriffe 
aller Jugendfürsorge- und Jugendpflegemaßnahmen verstanden.2 Allgemein 
soll die Jugendhilfe rechtzeitig negative Entwicklungen hemmen, vorbeugen 
und entstandene Nachteile ausgleichen. Ihr Handeln bewegt sich in einem 
„charakteristischen Spannungsfeld […] von Eingriff und Leistung“3, indem 
sie bei familiären Erziehungsdefiziten eingreift und der Familie oder speziell 

1 So wurde zum Beispiel der Bereich der Jugendpflege im Nationalsozialismus als Ju-
gendführung bezeichnet. Der in den 1920er Jahren verwendete Begriff Jugendfürsorge 
wurde während des NS-Regimes größtenteils als Jugendhilfe bezeichnet. Durch den 
Austausch der beiden Begriffe sollte das nationalsozialistische Erziehungsziel als Kon-
trast zur Weimarer Wohlfahrtspolitik hervorgehoben werden. Vgl. Handwörterbuch der 
Wohlfahrtspflege. Hrsg. v. Hermann Althaus u. Werner Betcke. Berlin 1937, 3. Aufl., 
Sp. 560. 
2 Vgl. Polligkeit, Wilhelm (Hrsg.): Fürsorge im Dienst der wirtschaftlichen und sozialen 
Sicherung der Bevölkerung. München/Düsseldorf, 1950, S. 70. 
3 Rudloff, Wilfried: Öffentliche Fürsorge, in: Hans Günter Hockerts (Hrsg.): Drei Wege 
deutscher Sozialstaatlichkeit. NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich. 
München 1988, S. 191–292, hier S. 191. 
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den gefährdeten Kindern und Jugendlichen Hilfeleistungen anbietet. Diese 
Leistungen der Jugendhilfe beinhalten sowohl finanzielle Unterstützungen als 
auch pädagogische und fürsorgerische Betreuung. Teilbereiche der Jugendhil-
fe sind unter anderem Jugendfürsorge, Jugendpflege, Jugendschutz und Ju-
gendsozialarbeit. In der Nachkriegszeit waren die Aufgabenfelder der Jugend-
hilfe auf verschiedene Ministerien wie Innenministerium, Arbeitsministerium, 
Kultusministerium, Justizministerium und Gesundheitsministerium verteilt, 
wie an späterer Stelle erläutert wird. Die rechtlichen Grundlagen der Jugend-
hilfe im ersten Nachkriegsjahrzehnt bildeten das Reichsjugendwohlfahrtsge-
setz (RJWG) von 1922, die Novelle zum RJWG von 1953 und diverse Ver-
ordnungen und Gesetze, die an späterer Stelle im jeweiligen Zusammenhang 
dargestellt werden. 

Der Bereich der Jugendfürsorge umfasst allgemein die Betreuung von er-
ziehungsgefährdeten und sozial auffälligen Jugendlichen, unter anderem den-
jenigen, die aus zerrütteten oder ärmlichen Familienverhältnissen kommen 
und bei denen die Erziehung durch die Eltern entweder gefehlt oder versagt 
hatte. Traditionell betreut die Jugendfürsorge Klientengruppen, die aus den 
üblichen Integrationsmustern der Gesellschaft herausfallen.4 Die Handlungs-
träger der Jugendfürsorge, die Jugendämter und die freien Wohlfahrtsverbän-
de, betreuen sowohl Jugendliche, die als erziehungsgefährdet angesehen wer-
den als auch diejenigen, die als schwer erziehbar oder sozial vernachlässigt 
gelten. Die primäre Aufgabe der Jugendfürsorge ist es entweder die Familie in 
ihrer Erziehungsfähigkeit zu stärken oder das Kind aufgrund von vorhandenen 
Schwächen im Elternhaus in einem geeigneten sozialen Umfeld, wie in einer 
Pflegefamilie oder einem Heim, zu betreuen und zu erziehen. Der Begriff Ju-
gendfürsorge schließt in dieser Arbeit die öffentliche und die freie Jugendfür-
sorge mit ein. In manchen Abschnitten wird bewusst zwischen diesen Einrich-
tungen unterschieden, um mögliche Besonderheiten der Jugendämter oder der 
freien Wohlfahrtsverbände aufzuzeigen und Unterschiede herauszuarbeiten. 
Nach 1945 fiel die Jugendfürsorge in Bayern in den Aufgabenbereich des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, da dort das Bayerische Landesju-
gendamt angesiedelt war. Traditionelle Handlungsfelder der Jugendfürsorge in 
der Nachkriegszeit waren unter anderem das Adoptions-, Vormundschafts- 
und Pflegekinderwesen, die Fürsorgeerziehung und die Jugendgerichtshilfe. 
Zur Ergänzung der traditionellen Arbeitsbereiche schufen die Jugendämter 
und die freien Wohlfahrtsverbände nach Kriegsende 1945 spezielle, kriegsfol-

4 Vgl. Rudloff: Öffentliche Fürsorge, S. 191. 
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II Jugendfürsorge 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit 

1 Die Ausgangssituation der Jugendfürsorge 

 Der historische Hintergrund 

 Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) von 1922 

Das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) von 1922 stellte die rechtliche 
Grundlage für die Jugendhilfe nicht nur in den 1920er und 1930er Jahren, 
sondern auch nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Da mit diesem die Jugendfür-
sorge für ganz Deutschland gesetzlich fixiert und die Voraussetzungen für die 
Novelle von 1953 und das Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) von 1961 geschaf-
fen wurden, kann eine Untersuchung über die Jugendfürsorge im ersten Nach-
kriegsjahrzehnt nicht ohne eine Darstellung des RJWG auskommen. Im fol-
genden Kapitel soll der Inhalt und die Problematik des RJWG kurz erörtert 
werden. 

Nach dem ersten Weltkrieg war durch die hohe Anzahl der Kriegswaisen, 
durch die Abwesenheit der Familienväter und durch den verstärkten Ar-
beitseinsatz der Frauen und Jugendlichen eine Destabilisierung der Familien-
verhältnisse zu beobachten. Zudem behinderten die zahlreichen Kompetenz-
überschneidungen und -streitigkeiten zwischen der öffentlichen und der freien 
Jugendfürsorgearbeit den Ausbau der Jugendfürsorge. Aus diesen Gründen 
wurde die Notwendigkeit einer einheitlichen gesetzlichen Grundlage und ein-
heitlicher Verwaltungsorgane in der Jugendfürsorge immer deutlicher, so dass 
zahlreiche Gesetzesentwürfe, unter anderem von dem Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge, ausgearbeitet wurden. Mit dem RJWG sollte 
nun die in der Weimarer Verfassung geschaffene Grundlage der Jugendfür-
sorge als ein reichseinheitliches Jugendfürsorgegesetz geregelt werden.1 Das 

1 Art. 120 der Weimarer Verfassung sah die Erziehung der Kinder und Jugendlichen 
unter staatlicher Aufsicht vor: „Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen, seeli-
schen und gesellschaftlichen Tüchtigkeit ist oberste Pflicht und natürliches Recht der 
Eltern, über deren Betätigung die staatliche Gemeinschaft wacht.“ Art. 22 legte den 
Schutz der Jugendlichen durch den Staat fest: „Die Jugend ist gegen Ausbeutung sowie 
gegen sittliche, geistige und körperliche Verwahrlosung zu schützen. Staat und Ge-
meinden haben die erforderlichen Einrichtungen zu treffen. Fürsorgemaßregeln im We-
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RJWG wurde am 14.6.1922 verabschiedet, aufgrund der finanziellen Notlage 
des Staates trat es aber erst am 1.4.1924 durch eine Notverordnung, die „Ver-
ordnung über das Inkrafttreten des RJWG“, in Kraft. Diese ließ zentrale und 
liberale Elemente des ursprünglichen RJWG-Entwurfs außer Acht. Der pro-
grammatische Leitsatz des RJWG war der § 1, in dem die Erziehung der Kin-
der festgelegt wurde: 
„Jedes deutsche Kind hat ein Recht auf Erziehung zur leiblichen, seelischen 
und gesellschaftlichen Tüchtigkeit. Das Recht und die Pflicht der Eltern zur 
Erziehung werden durch dieses Gesetz nicht berührt. Gegen den Willen des 
Erziehungsberechtigten ist ein Eingreifen nur zulässig, wenn ein Gesetz es 
erlaubt. Insoweit der Anspruch des Kindes auf Erziehung von der Familie 
nicht erfüllt wird, tritt, unbeschadet der Mitarbeit freiwilliger Tätigkeit, öffent-
liche Jugendhilfe ein.“2

§ 1 des Gesetzes stand jedem deutschen Kind und Jugendlichen per Gesetz 
das Recht auf Erziehung zu. Zum einen wurde damit die Jugendhilfe als drit-
tes Erziehungsfeld neben Familie und Schule gesetzlich verankert, zum ande-
ren wandelte sich die Jugendfürsorge von einer eingriffsorientierten Fürsorge 
zu einer erzieherischen Wohlfahrtsarbeit. Das RJWG regelte den prinzipiellen 
Vorrang der Selbsthilfe und Eigenverantwortlichkeit der Familie vor der öf-
fentlichen Erziehung. Erst bei Fehlen oder Versagen der elterlichen Erzie-
hungsleistung bzw. bei einer Bedrohung des Kindes vor „Verwahrlosung“ 
wurde der Staat dazu befähigt, in die Erziehung des Kindes einzugreifen und 
diese gegebenenfalls zu übernehmen.3 Damit wurde Jugendhilfe als selbstän-
diger Erziehungsbereich anerkannt und nicht mehr als ein Teilbereich von 
Armenpflege, Vormundschaftspflege oder Strafrecht behandelt. § 6 regelte 
das Verhältnis der Jugendämter zu den freien Wohlfahrtsverbänden: 
„Das Jugendamt hat die freiwillige Tätigkeit zur Förderung der Jugendwohl-
fahrt unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und ihres satzungsmäßigen Charak-
ters zu unterstützen, anzuregen und zur Mitarbeit heranzuziehen, um mit ihr 
zum Zwecke eines planvollen Ineinandergreifens aller Organe und Einrich-
tungen der öffentlichen und privaten Jugendhilfe und der Jugendbewegung 
zusammenzuwirken.“4

ge des Zwangs können nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden.“ Zit. nach 
Hasenclever: Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung, S. 51. 
2 Sauter, Robert (Hrsg.): 75 Jahre Reichsjugendwohlfahrtsgesetz. Jugendhilfe zwischen 
Ordnungsrecht und Sozialpädagogik. München 1999, S. 63. 
3 Vgl. Nikles, Bruno W.: Jugendpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Entwick-
lungen, Merkmale, Orientierungen. Opladen 1978, 2. Aufl., S. 54. 
4 Sauter: 75 Jahre Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, S. 64. 
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Die §§ 6, 9 und 11 legten die Zusammenarbeit zwischen den Jugendämtern 
und den freien Wohlfahrtsverbänden fest, indem diese für besondere Aufga-
benfelder zur Mittätigkeit herangezogen werden sollten. Aufgaben der öffent-
lichen Jugendfürsorge konnten auf die freien Verbände übertragen werden, 
wodurch ein einträchtiges und kooperatives Nebeneinander beider Einrichtun-
gen erreicht werden sollte. Mit dem sogenannten Subsidiaritätsprinzip regelte 
das RJWG den Vorrang der freien vor der öffentlichen Wohlfahrtspflege. Der 
Grundsatz der Subsidiarität besagte, dass der Staat und die Gemeinden erst 
dann in der Wohlfahrtspflege tätig werden durften, wenn die Möglichkeiten 
der freien Wohlfahrtsverbände erschöpft waren. Die Gemeinden waren zur 
Unterstützung der Erziehungsarbeit und zur finanziellen Förderung der Ein-
richtungen der freien Wohlfahrtsverbände verpflichtet und sollten erst dann in 
deren Arbeit eingreifen, wenn diese in finanzieller oder fachlicher Hinsicht 
ihre Leistung nicht erbringen konnten.5 Mit dem Subsidiaritätsprinzip sollte 
nicht nur der Vorrang der freien Jugendfürsorge, sondern auch die Zusam-
menarbeit zwischen den Jugendämtern und den freien Wohlfahrtsverbänden 
gewährleistet werden. Ferner schuf das RJWG die Voraussetzungen einer Or-
ganisationsstruktur der öffentlichen Jugendhilfe, indem es den Aufbau der 
Jugendämter und eines Landesjugendamtes gesetzlich anordnete. Die Jugend-
ämter wurden als Behörden der Gemeinden oder Gemeindeverbände einge-
richtet. Das Landesjugendamt sollte sicherstellen, dass die Jugendämter ihre 
Aufgaben erfüllten.6 Der Grundgedanke des RJWG in seiner ursprünglichen 
Fassung war, die gesamten Maßnahmen der Jugendpflege und Jugendfürsorge 
unter die einheitliche Verantwortung einer Fachbehörde, dem Jugendamt, zu 
stellen, an deren Leitung Vertreter der öffentlichen und freien Jugendhilfe 
gleichberechtigt beteiligt sein sollten. So wurde mit dem RJWG die Zweitei-
lung des Jugendamtes als kollegiale Behörde geschaffen, die sich aus Vertre-
tern der öffentlichen und der freien Wohlfahrtspflege zusammensetzte. Gräser 
spricht in diesem Kontext von einem Weimarer „Wohlfahrtskorporatismus“.7

Dies bedeutet die Verflechtung und das Zusammenwirken der staatlichen In-
stanzen mit den freien Wohlfahrtsverbänden innerhalb der Wohlfahrtsarbeit. 
Zum einen bewirkte der Korporatismus eine gegenseitige Kontrolle, zum an-

5 Vgl. Sozialdienst Merkblatt Nr. 3, Landeskirchliches Archiv Nürnberg, DW, Nr. 1566 
u. Vgl. Brandenburg, Hubertus: Caritas und Wohlfahrtspflege. Grundlagen für die Zu-
sammenarbeit. Freiburg i. Breisgau 1959, S. 192. 
6 Vgl. §§ 8 bis 14 RJWG, in: Sauter: 75 Jahre Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, S. 64–65. 
7 Vgl. Gräser, Marcus: Der blockierte Wohlfahrtsstaat. Unterschichtjugend und Jugend-
fürsorge in der Weimarer Republik. Göttingen 1995, S. 82. 
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deren aber auch Kompetenzkonflikte zwischen den Jugendämtern und den 
freien Wohlfahrtsverbänden. 

Aufgrund der angespannten finanziellen Lage des deutschen Staates wurde 
das RJWG durch die Notverordnung von 1924 in seinen zentralen Bestim-
mungen beschnitten und auf die Durchführung von reinen Notmaßnahmen 
beschränkt. Mit der Notverordnung wurden zentrale Grundgedanken des 
RJWG nicht verwirklicht, so dass die in das RJWG gesetzten Hoffnungen, 
unter anderem die Jugendfürsorge und die Jugendpflege mittels eines einheit-
lichen Instrumentes, dem Jugendamt, reichsweit zu regeln, nicht erfüllt wer-
den konnten. Zum einen musste das Jugendamt Kompetenzverluste hinneh-
men, da die Selbständigkeit des Amtes nicht mehr verpflichtend war und die 
Jugendämter einer anderen Behörde, wie dem Wohlfahrtsamt, angeschlossen 
sein konnten.8 Außerdem wurde die Bildung der Landesjugendämter, für die 
die Länder zuständig waren, häufig durch finanzielle Einsparungen erschwert. 
Zum anderen wurden die in § 3 genannten Pflichtaufgaben der Jugendämter 
reduziert. Mit Art. 8 Nr. 4 der Notverordnung wurde folgende Einschränkung 
an der ursprünglichen Fassung des RJWG vorgenommen: „Eine Verpflichtung 
zur Durchführung der im § 4 bezeichneten Aufgaben besteht nicht.“9 Damit 
legte das Einführungsgesetz zum RJWG fest, dass es den Jugendämtern frei 
stand, ob die generelle Förderung der Jugend, zum Beispiel die Kleinkinder-
fürsorge, die Erziehungsberatung und die Jugendpflege, von ihnen übernom-
men wurde oder nicht. Dies führte natürlich dazu, dass die Jugendämter sich 
immer mehr auf die Jugendfürsorge konzentrierten und dadurch die Jugend-
pflege vernachlässigten. Die einheitliche Zuständigkeit der Jugendämter für 
die Bereiche Jugendfürsorge und Jugendpflege, wie sie die ursprüngliche Fas-
sung des RJWG vorsah, wurde damit zerstört. Die Jugendämter wurden durch 
die Notverordnung auf den defizitären Aufgabenbereich der Jugendfürsorge 
beschränkt und damit auf die Hilfeleistungen für die zu „verwahrlosen“ dro-
hende oder bereits „verwahrloste“ Jugend reduziert. Dies hatte zur Folge, dass 
die meisten Jugendämter lediglich als reine Fürsorgebehörden fungierten. 

Die mit diesem Gesetz verknüpften Hoffnungen und Erwartungen konnte 
das RJWG daher trotz seiner positiven Ansätze für viele Zeitgenossen nicht 

8 Ende 1928 waren ca. 70% der Jugendämter in Deutschland einer Verwaltungsbehörde 
angegliedert und lediglich 30% waren selbständige Ämter. Vgl. Sachße, Chris-
toph/Tennstedt, Florian: Geschichte der Armenfürsorge in Deutschland, Bd. 2, Fürsorge 
und Wohlfahrtspflege 1871–1929. Stuttgart 1988, S. 105. 
9 Sauter: 75 Jahre Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, S. 78. 
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erfüllen, wie ein Zitat aus dem „Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohl-
fahrt“ aus dem Jahre 1934 belegt: 
„Der Traum von dem über das ganze Reich ausgebreiteten, lückenlosen Netz 
von nach einheitlichen Gesichtspunkten arbeitenden Jugendwohlfahrtsbehör-
den, von dem Jugendamt als Typ, das der Mittelpunkt aller erzieherischen ge-
sundheitlichen und wirtschaftlichen Fürsorge- und Pflegearbeit für die Jugend 
aller Altersstufen werden soll, war bis auf weiteres ausgeträumt.“10

In der zeitgenössischen Fürsorge-Fachwelt wurde das RJWG als ein Kom-
promiss empfunden, durch den die ursprüngliche Zielsetzung des Gesetzes, 
die Schaffung einer einheitlichen und pädagogisch ausgerichteten Organisati-
on der Jugendhilfe in Form der Jugendämter, verloren gegangen war. In der 
modernen Forschung kritisierte Hasenclever an dem Gesetz, dass es als Ein-
griffs- und nicht als Leistungsgesetz konzipiert war. Das heißt, das RJWG 
stellte keinen allgemeinen Leistungs- und Hilfskatalog dar, sondern übernahm 
mehr die Funktion eines „akuten Notstandsgesetzes“.11 Den Jugendämtern 
war es laut Gesetz erst dann möglich, in die Erziehung eines Kindes ein-
zugreifen, wenn dieses hilfsbedürftig oder bereits akut gefährdet war. Vor-
beugende und familienunterstützende Leistungen beinhaltete der Aufgabenka-
talog der Jugendämter nicht. Die fachlichen Schwächen des RJWG wurden 
letztlich durch einen äußeren Faktor, die sich zunehmend verschlechternde 
Wirtschaftslage, verdichtet. Dadurch, dass das RJWG erst eineinhalb Jahre 
nach seiner Verabschiedung in Kraft treten konnte, kam es innerhalb der Für-
sorge-Fachwelt zu heftigen Diskussionen bezüglich der hohen finanziellen 
Leistungsforderungen, die das RJWG an den Staatshaushalt stellte. Infolge der 
Inflation wurden schließlich alle Bestimmungen des RJWG, die vom Staat als 
nicht unbedingt notwendig angesehen wurden und zugleich eine starke finan-
zielle Belastung mit sich gebracht hätten, wie zum Beispiel die Jugendpflege, 
eingeschränkt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die gesetzlichen Rege-
lungen des RJWG aufgrund der schlechten Wirtschaftslage und der Wirt-
schaftskrise Ende der 1920er Jahre nicht ausgeschöpft werden konnten und 
damit der Grundsatz des RJWG weitgehend verletzt wurde. Die Bestimmun-
gen der Notverordnung von 1924 wurden durch die 1932 erlassene „Notver-
ordnung über Fürsorgeerziehung“, die, entgegen des RJWG, Jugendliche, bei 
denen der Erziehungserfolg von vorneherein als sehr gering eingestuft wurde 
und die somit als „unerziehbar“ galten, von einem Heimaufenthalt ausschlie-

10 ZblJR, 25. Jg., Nr. 12, 1934, S. 341. 
11 Vgl. Hasenclever: Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung, S. 67. 
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IV Reform oder Stagnation der Jugendfürsorge 
nach 1945? 

1 Kontinuität der Sprache? 
Verwendung herkömmlicher Termini wie „Verwahrlosung“ 

In diesem Kapitel soll untersucht werden, ob bzw. inwieweit die Jugendfür-
sorge im ersten Nachkriegsjahrzehnt reformiert wurde oder in ihrer Entwick-
lung stagnierte. Zentrale Leitgedanken hierbei sind die Verwendung her-
kömmlicher jugendfürsorgerischer Termini wie zum Beispiel „Verwahrlo-
sung“ und „Asozialität“, Fachdebatten um die Bewahrungsfürsorge, die Aus-
bildung des Fürsorge-Personals, das Erziehungskonzept der Fürsorgeerzie-
hung, die Schaffung neuer Arbeitsfelder und die Herausbildung der Jugendso-
zialarbeit. Da die fachliche Diskussion um die Reform der Jugendfürsorge 
kein spezifisch bayerisches, sondern ein bundesdeutsches Problem darstellte, 
wird diese Fragestellung größtenteils übergreifend beleuchtet. Gleichwohl 
sollen die Auseinandersetzungen um die Reformbestrebungen auf der bayeri-
schen Landesebene unter anderem anhand der bayerischen Landtagsdebatten, 
der Akten des Bayerischen Staatsministeriums des Innern sowie der Polizeidi-
rektion Oberbayern nicht unberücksichtigt bleiben. Zudem soll eine Fallstudie 
über das Städtische Waisenhaus München und dessen Erziehungskonzept die 
Forschungen über den Reformprozess in Bayern ergänzen. Hierbei sollen vor 
allem Inhalt und Bedeutung des Erziehungskonzeptes und mögliche Probleme 
des Reformkurses untersucht werden. 

Die Frage nach Reform oder Stagnation der Jugendfürsorge wird nun an-
hand ausgewählter, für die Jugendfürsorge typischer Begriffe, untersucht. In 
diesem Kontext werden Begriffe gewählt, die in der zeitgenössischen Publi-
zistik der Jugendfürsorge und in der breiten Medienlandschaft weitverbreitet 
waren und somit als spezifische Termini der Jugendfürsorge angesehen wer-
den können. Hierbei ergeben sich folgende Fragestellungen: Grenzte sich die 
Jugendfürsorge nach 1945 bewusst von den herkömmlichen Begrifflichkeiten 
ab oder wurden Begriffe wie „Verwahrlosung“ und „Asozialität“, die bereits 
in den 1920er Jahren zur Beurteilung von Erziehungsgefährdungen verwen-
det, jedoch im NS-Regime im Sinne der Rassenlehre und Erbbiologie einge-
setzt wurden, weiterhin angewandt? Blieb der Sinngehalt dieser Begriffe 
gleich oder können Veränderungen festgestellt werden? 
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Der Begriff „Verwahrlosung“ war ein in der Jugendfürsorge gebräuchlicher 
Begriff und wurde schon zu Beginn der 1920er Jahre zur Beschreibung einer 
schweren Erziehungsgefährdung verwendet. Er wurde sogar in den Gesetzes-
text der Weimarer Verfassung aufgenommen, wie der Art. 22 zeigt: „Die Ju-
gend ist gegen Ausbeutung sowie gegen sittliche, geistige und körperliche 
Verwahrlosung zu schützen.“1 Auch das RJWG von 1922 verankerte in den 
§§ 56, 62 und 63 diesen Begriff.2 Weitere Begriffe des Fürsorgejargons der 
1920er Jahre waren „asozial“, „anormal“, „minderwertig“ oder „gefallen“, mit 
denen die Jugendfürsorger einen erziehungsgefährdeten Jugendlichen be-
schrieben.3 Im Nationalsozialismus erhielten diese fürsorgerischen Termini 
einen neuen Inhalt, indem sie rassenpolitisch und erbbiologisch eingefärbt und 
zu NS-Zwecken missbraucht wurden. Es stellt sich nun die Frage, wie die 
Fürsorge-Fachwelt nach Kriegsende 1945 mit diesen fürsorgerischen Begriff-
lichkeiten umging. Die zahlreichen vorangegangen Zitate aus Quellentexten 
machten deutlich, dass der Begriff „Verwahrlosung“ auch nach 1945 von der 
Fachöffentlichkeit zur Beschreibung von Erziehungsschäden verwendet wur-
de. Auch eine Passage aus der Zeitschrift „Caritas“ aus dem Jahre 1952 belegt 
diesen Begriff: 
„Gemeinhin versteht man unter Verwahrlosung Vernachlässigung des Kör-
pers, der Kleidung, der Wohnung, auch des Gebahrens. Eine solche äußere 
Verwahrlosung kann seelisch weitgehende Folgen haben, besonders wenn sie 
früh beginnt; sie kann auch von nur geringer Bedeutung sein […] Überblickt 
man die Hauptformen dessen, was als Verwahrlosung anzusprechen ist. Pros-
titution, Zuhälterei, Vagabundentum, Arbeitsscheu, Haß gegen alles Reine, 
Edle Gute usw.“4

An diesem Zitat wird sichtbar, wie wenig definierbar der Begriff „Verwahrlo-
sung“ war, da er eine breite Spanne von Handlungen, wie „Arbeitsscheu“ und 
Vagabundentum sowie Emotionen, wie „Haß gegen alles Reine“ umfasste. 
Weitere Beispiele für den Gebrauch des Begriffs „Verwahrlosung“ nach 1945 
werden im Laufe dieses Kapitels aufgeführt. Während die Fürsorge-Fachwelt 
unmittelbar nach Kriegsende sehr vorsichtig auf rassenideologische und erb-
biologische Begrifflichkeiten und Deutungsmuster in der Fürsorgewesen rea-
gierte, setzte gegen Ende der 1940er Jahre eine Debatte über die sogenannte 

1 Zit. nach Hasenclever: Jugendhilfe und Jugendgesetzgebung, S. 51. 
2 Vgl. Bondy: Probleme der Jugendhilfe, S. 28 u. Schneider: Die öffentliche Jugendhil-
fe, S. 119–206. 
3 Vgl. Schneider: Die öffentliche Jugendhilfe, S. 177. 
4 Caritas, 53. Jg., 1952, Heft 5, S. 115 u. 119. 
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Anlage-Umwelt-Theorie ein. Die Kernfrage dieser Debatte war, ob eine 
schwere Erziehungsgefährdung bzw. „Verwahrlosung“ eines Jugendlichen 
vorrangig auf dessen Erbanlagen oder auf dessen soziales Umfeld zurückzu-
führen war. Radikale Verfechter der Anlagetheorie vertraten unter anderem 
die These, dass Schwer- oder „Unerziehbarkeit“ eines Jugendlichen zu einem 
großen Teil erblich bedingt sei. Sie leugneten damit, dass ein Mensch durch 
Änderung seiner äußeren Umgebung und seines sozialen Milieus, wie zum 
Beispiel die Entfernung eines Jugendlichen aus seinem zerrütteten Elternhaus 
durch eine Einweisung in eine Pflegefamilie oder ein Heim und gleichzeitiger 
spezieller Erziehung, in seiner Entwicklung positiv beeinflusst werden könne.5

Daher traten die Befürworter der Anlagetheorie bei „verwahrlosten“ Jugendli-
chen in der Regel für Straf-, und Sicherungs- und nicht für Erziehungsmaß-
nahmen ein. Die nach 1945 einsetzende Sensibilisierung der Jugendfürsorge 
hinsichtlich der Erb- und Rassenbiologie, die sich in einer starken Bewertung 
der Umwelteinflüsse äußerte, wurde von ihnen als übertrieben angesehen. Der 
Soziologe Stutte zum Beispiel wies in seinem Aufsatz „Ueber die Nachkom-
men ehemaliger Fürsorgezöglinge“ aus dem Jahre 1948 ausdrücklich auf die 
Berücksichtigung erbbiologischer Gesichtspunkte bei der Beurteilung eines 
„verwahrlosten“ Jugendlichen hin. Bei seinen Fallstudien stellte er zusam-
menfassend fest, „daß die Gruppe ehemaliger Fürsorgezöglinge in ihrer Ge-
samtheit eine in erbbiologischer Hinsicht negative Bevölkerungsauslese ver-
körpert. Verglichen mit den an der Durchschnittsbevölkerung vorgenomme-
nen Ermittlungen weist ein auffallend hoher Prozentsatz der Nachkommen 
wieder intellektuelle charakterliche oder soziale Mängel auf, und die Ehepart-
ner der bisher verheirateten Probandenkinder sind in ihrer Gesamtheit eben-
falls als erbbiologisch minderwertig anzusehen.“6 Stutte sah diejenigen Ju-
gendlichen als „unerziehbar“ an, die aufgrund ihrer biologischen Anlagen cha-
rakterliche oder soziale Mängel aufwiesen und nicht aus eigener Kraft heraus 
ihre soziale Wiedereingliederung schafften.7

Die Anhänger der Umwelttheorie dagegen reagierten aufgrund der negati-
ven Erfahrungen mit der NS-Erbbiologie äußerst sensibel auf die These der 
„Unerziehbarkeit“ und auf eine Rückfolgerung der Erziehungsgefährdung auf 

5 Vgl. Bondy: Probleme der Jugendhilfe, S. 19. 
6 ND, 1948, Nr. 9, S. 160ff. Seine Fallstudien erstreckten sich auf 158 Probanden mit 
zusammen rund 3000 Angehörigen. 
7 Für Jugendliche, die mit der Diagnose „Unerziehbarkeit“ aus der Fürsorgeerziehung 
entlassen wurden oder von vornherein von ihr ausgeschlossen worden waren, schlug 
Stutte die Unterbringung in separate Bewahrungsabteilungen oder -anstalten vor. Vgl. 
ebd., S. 178. 
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die Erbanlagen eines Jugendlichen. Ihrer Meinung nach nahmen die biologi-
schen Anlagen eines Menschen nur einen sehr geringen Anteil bei Erzie-
hungsschwächen ein. Als wichtigsten Faktor in der Entwicklung eines jungen 
Menschen sahen sie die sozialen Verhältnisse desjenigen an. Daher begriffen 
sie in einer Veränderung der sozialen Umwelt und in geeigneten Erziehungs-
maßnahmen eine mögliche positive Beeinflussung auf die Erziehung eines 
Jugendlichen. Zwischen den reinen Anhängern der Anlage- und denen der 
Umwelttheorie gab es auch Fachleute, wie zum Beispiel der Soziologe Bondy, 
die eine einseitige Position zu den Umwelt- und Anlagetheorien abwiesen, da 
sie die Entwicklung eines Menschen von beiden Faktoren abhängig machten.8

Nach Bondy waren verschiedene leichtere Vergehen wie Stehlen oder Lügen 
nicht vererbbar, sondern vielmehr die Folge negativer Umwelteinflüsse. Der 
Vorbildcharakter der sozialen Umwelt, im Besonderen der Eltern, sei grund-
legend für die Entwicklung des Kindes, das sich am Verhalten der Eltern und 
Freunde orientiere. Auch der Staatsanwalt Becker, der zu dieser Zeit zahlrei-
che Gesetze kommentierte, vertrat die Meinung, dass, obwohl beide Faktoren 
bei der Beurteilung eines Jugendlichen berücksichtigt werden müssten, der 
Großteil der „verwahrlosten“ Jugendlichen aufgrund objektiver Ursachen er-
ziehungsgeschädigt sei. So untersuchte er 1955 in einem Aufsatz für das 
„Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt“ einen möglichen Zusam-
menhang zwischen Film und Jugendkriminalität: 
„Ob wir nun auch in der heutigen Zeit noch davon ausgehen, daß das soziale 
Verhalten eines Menschen sich aus Anlage und Umwelt erklären lasse, oder 
ob man in neuerer Zeit mehr vom ‚Schicksal und Charakter’ spricht, – auf alle 
Fälle ist es richtig, daß die Gründe, die aus dem Menschen und seiner mitge-
brachten Veranlagung selbst kommen, neben den Gründen stehen, die sich aus 
den Einflüssen der Umwelt, aus seinen tatsächlichen Lebensverhältnissen und 
-bedingungen ergeben. Wir meinen, daß nur 3 bis 5 % aller jugendlichen Kri-
minellen sogenannte Veranlagungstäter sind, die aus einem unglückseligen, 
vielleicht ererbten Hang zum Verbrechen handeln […] Viel größer ist die Zahl 

8 Bondy äußerte sich diesbezüglich im Jahr 1957 wie folgt: „In früheren Zeiten hat man 
der Vererbung große Beachtung geschenkt. Wir sind dieser Ursache der Dissozialität 
gegenüber etwas kritisch geworden […] aber hier spielen doch mannigfache Umwelt-
faktoren eine Rolle […] Überhaupt dürfen die sozialen Verhältnisse nicht unterschätzt 
werden […] Ein großer Prozentsatz der dissozialen Kinder und Jugendlichen stammt 
aus unvollständigen Familien.“ Bondy: Probleme der Jugendhilfe, S. 20. Zu den Ursa-
chen von Erziehungsschäden vgl. auch Bracken, Helmut von: Entwicklungsgestörte 
Jugendliche. München 1965, S. 85/86. 
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der sogenannten Verwahrlosungstäter, die mit 70 bis 75 % angenommen wer-
den darf.“9

Becker hielt somit bei einem „verwahrlosten“ Jugendlichen die Verbindung 
der beiden Faktoren Veranlagung und äußere Beeinflussung für möglich. In 
der Regel sah er aber die soziale Umgebung und den Einfluss des Elternhau-
ses sowie des Freundeskreises als größeren Auslösefaktor für die Erziehungs-
schwäche eines Jugendlichen an. Eine Zuordnung bestimmter Berufsgruppen 
zu der jeweiligen Theorie konnte aus den Quellen nicht ermittelt werden. 
Zwar liegt die Vermutung nahe, dass Pädagogen, die bei gewissen Problem-
feldern der Fürsorge liberaler eingestellt waren als Juristen, mehr der Umwelt-
Theorie anhingen, und Juristen in der Regel die Anlage-Theorie befürworte-
ten.10 Diese Vermutung konnte jedoch am Beispiel des Pädagogen Stutte, der 
sich für die Berücksichtigung der Erbanlagen aussprach und des Staatsanwal-
tes Becker, der eine einseitige Position zu der Anlage-Umwelt-Theorie ab-
lehnte, widerlegt werden.11

Ab 1950 fanden innerhalb der Fachöffentlichkeit zahlreiche Debatten über 
die Verwendung und Beibehaltung des Begriffs „Verwahrlosung“ sowohl in 
den Gesetzestexten als auch in der fürsorgerischen Alltags- und Amtssprache 
statt. Nach der Novellierung des RJWG im Jahre 1953 setzten sich die zu die-
sem Zeitpunkt veröffentlichten Gesetzeskommentare ausführlich mit dem 
Begriff „Verwahrlosung“ auseinander. Der bereits genannte Jurist Becker er-
läuterte diesen Begriff in seinem Kommentar zum „Gesetz zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten“ aus dem Jahre 1953: 

9 ZblJR, 42. Jg., 1955, Heft 8, S. 200. 
10 Mit der Debatte um die Anlage-Umwelt-Theorie setzten sich nicht nur Wissenschaft-
ler und Juristen, sondern auch die Institutionen der Jugendfürsorge auseinander. Dies 
zeigt ein Rechenschaftsbericht des Münchener Jugendamtes aus dem Jahre 1948: „Um 
sicher zu beurteilen, ob die Verwahrlosung des Jugendlichen auf seine Anlagen, auf 
Umwelteinflüsse oder auf wirtschaftliche Notlage zurückzuführen ist, welche Heilaus-
sichten bestehen, wo diese am besten durchgeführt werden können, dazu sind psycholo-
gische Kenntnisse notwendig.“ Stadtarchiv München, Wohlfahrt, Nr. 79a, S. 55. 
11 Sogar im Gesetzestext des JGG von 1953 wird ein möglicher Zusammenhang zwi-
schen Kriminalität und der erblichen Veranlagung eines Jugendlichen nicht ausge-
schlossen, wie der § 43 Abs. 3 JGG zeigt: „Soweit erforderlich, ist eine Untersuchung 
des Beschuldigten, namentlich zur Feststellung seines Entwicklungsstandes oder ande-
rer für das Verfahren wesentlicher Eigenschaften herbeizuführen. Nach Möglichkeit soll 
ein zur kriminalbiologischen Untersuchung von Jugendlichen befähigter Sachverständi-
ger mit der Durchführung der Anordnung beauftragt werden.“ Zit. nach Becker: Ju-
gendgerichtsgesetz, S. 29. Bezüglich der Verbindung zwischen Kriminalität und Veran-
lagung vgl. auch Q: Außer Kontrolle, S. 198 u. 256. 
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„Der Begriff der Verwahrlosung erstreckt sich auf das soziale und sittliche 
Gebiet. Eine Persönlichkeit, die in ihrem sittlichen Empfinden erheblich von 
der Norm abweicht, und die außerdem auf der sozialen Stufenleiter abgleitet, 
droht zu verwahrlosen und der Gesellschaft zur Last zu fallen; besonders bei 
der fluktuierenden Bevölkerung ist diese Gefahr in starkem Maße gegeben 
[…] Verwahrlosung darf nicht mit Kriminalität verwechselt werden; wohl a-
ber kann Kriminalität ein Anzeichen für innere Haltlosigkeit und damit für 
Verwahrlosung sein. Arbeitsscheue und Prostituierte sind regelmäßig als ver-
wahrlost anzusehen.“12

„Verwahrlosung“ wird hier von Becker auf das soziale und sittliche Verhalten 
eines Menschen bezogen. Er bezeichnete einen Menschen als „verwahrlost“, 
wenn dieser mit seiner sittlichen Empfindung in großem Maße von der gesell-
schaftlichen Norm abwich. „Verwahrlosung“ wurde somit von Becker als 
Abweichung von einem objektiven Normalzustand bzw. vom Durchschnitt 
definiert und auf bestimmte, nicht-gesellschaftskonforme Verhaltensweisen, 
wie „Kriminalität“, „Arbeitsscheu“ oder Prostitution festgelegt. Auch in der 
sozialpädagogischen Literatur wurde dieser Begriff heftig diskutiert. Bondy 
beispielsweise umschrieb diesen 1957 folgendermaßen: 
„Wir wollen einen Menschen verwahrlost nennen, bei dem zwischen seinen 
triebhaften Wünschen und den geistig-seelischen Gegenkräften kein Gleich-
gewicht vorhanden ist […] Verwahrlosung darf aber nicht ohne weiteres mit 
Rechtsbruch gleichgesetzt werden. Ein Verwahrloster braucht nicht Verbre-
cher zu werden und ein Verbrecher ist nicht immer verwahrlost.“13

Er bezeichnete „Verwahrlosung“ als ein Ungleichgewicht zwischen der 
Triebwelt und der geistig-seelischen Ebene eines Menschen. Eine generelle 
Gleichsetzung von „Verwahrlosung“ mit Kriminalität lehnte er ab, da zum 
Beispiel Diebstahl ein Symptom von „Verwahrlosung“ sein könne, aber nicht 
unbedingt sein müsse. Wie verbreitet der Begriff „Verwahrlosung“ bis in die 
1960er Jahre hinein war, zeigt das von Stutte und von Remschmidt 1977 in 
der vierten Auflage herausgegebene Fachwörterverzeichnis für Jugendhilfe 
und Jugendrecht. Dies beschrieb die Auswirkungen einer „Verwahrlosung“: 
„Bei Jungen: 1. Eigentums-Vergehen; 2. Herumtreiben, Schulschwänzen, Bet-
teln, Vagabundieren; 3. Unfug, Frechheit, Verlogenheit; 4. Faulheit in der 
Schule, Arbeitsscheu, Lehrflucht; 5. vorzeitige und abartige sexuelle Betäti-
gung […] 6. Trinkexzesse, häufiger Wirthausbesuch, Genußsucht. Mädchen: 
1. sexuelle Verwilderung, frühsexuelle Betätigung, Prostitution; 2. Eigen-

12 Becker: Geschlechtskrankheiten, S.50. 
13 Bondy: Probleme der Jugendhilfe, S. 28/29. 
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tumsvergehen; 3. Herumtreiben, Schulschwänzen, Betteln, Vagabundieren 
[…] 5. Unfug, Frechheit, Verlogenheit; 6. Wirtshausbesuch, Genußsucht.“14

An dieser Passage wird die breite Spanne dieses Begriffs deutlich, da sowohl 
„Unfug“ und „Frechheit“ oder „Schulschwänzen“ als auch „Trinkexzesse“, 
„Arbeitsscheu“ und „sexuelle Verwilderung“ unter die Bezeichnung „Ver-
wahrlosung“ fielen.15 Im Kontext der Verordnungen Nr. 73 bis 75 wurde auf-
gezeigt, dass die Jugendbehörden auch in der Praxis Schwierigkeiten hatten, 
die Grenzen dieses Begriffes zu erkennen. Oftmals galt für diese schon das 
mehrmalige Aufgreifen eines Jugendlichen an sogenannten jugendgefährden-
den Orten oder Plätzen als Symptom einer „Verwahrlosung“.16 Dies erklärt 
die gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit hohe Anzahl von Jugendli-
chen, die mit der Diagnose „verwahrlost“ in Fürsorgeerziehung eingewiesen 
wurden. Darüber hinaus behielt die Fürsorge-Fachwelt nach Kriegsende die 
bereits in den 1920er und 1930er Jahren verwendete Unterscheidung in „ob-
jektive“ und „subjektive“ „Verwahrlosung“ bei.17 Die Jugendämter stuften 
diejenigen Jugendlichen als „objektiv verwahrlost“ ein, die durch ihre soziale 
Umgebung, wie zum Beispiel ihr Elternhaus, negativ beeinflusst wurden. Als 
„subjektiv verwahrlost“ galten Jugendliche, deren Verhalten vorrangig von 
der Person abhängig gemacht wurde, wie zum Beispiel kriminelle Wiederho-
lungstäter oder sittlich „gefallene“ Mädchen. Die Auswertung der zeitgenössi-
schen Fachpublikationen und der Akten der verschiedenen Behörden, die in 
der Jugendfürsorge mitwirkten, ergab, dass bis in die 1960er Jahre hinein die 
Begriffe „Verwahrlosung“, „asozial“,18 „arbeitsscheu“,19 und „streunen“20 zur 

14 Ferner definierten sie „Verwahrlosung“ folgendermaßen: „1. Zustand mangelnden 
Bewahrtseins (‘Wahrlos-Sein’) durch Mängel in der familialen, sozialen oder epochalen 
Situation des Kindes […] Zumeist liegt der V. [Verwahrlosung] eine Vielfalt objektiver 
Bedingungen (z.B. uneheliche Geburt, unvollständige Familie […] Fehlerziehung […] 
und subjektiver Gefährdungsfaktoren (z.B. körperl. Mängel, geistige Unzulänglichkeit 
[…] zugrunde.“ Stutte, Hermann/Remschmidt, Helmut: Fachwörterverzeichnis für Ju-
gendhilfe und Jugendrecht, Teil II. Psychologische, psychiatrische und heil- und son-
derpädagogische Fachausdrücke. Hannover 1977, 4. Aufl., S. 181. 
15 Ebenso verdeutlicht ein Ausschnitt aus der Zeitschrift „Unsere Jugend“ aus dem Jahre 
1958 die ungenaue Definition dieses Begriffes: „Der Begriff ‚Verwahrlosung‘ wird hier 
für asoziale Verhaltensweisen von Jugendlichen verwendet, z. B. schwerwiegendes Lü-
gen, Stehlen, Weglaufen, schwere aggressive oder sexuelle Entgleisungen.“ Unsere Ju-
gend, 10. Jg., 1958, Nr. 5, S. 223. 
16 Vgl. Will: Schlacht der Jugendhilfe, S. 166. 
17 Vgl. ZblJR, 37. Jg., 1950, Heft 2, S. 68. 
18 In dem Monatsbericht der Stadtverwaltung München für Dezember 1949 hieß es wie 
folgt: „Das bekannte Herumlungern der ausländischen asozialen Gestalten an den bisher 
bekannten Plätzen hat etwas nachgelassen. Dies ist aber darauf zurückzuführen, dass sie 
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Charakterisierung einer Erziehungsgefährdung von Jugendlichen verwendet 
wurden und deshalb durchaus als gängige Termini der Nachkriegs-
Jugendfürsorge eingestuft werden können. 

Zwei Beispiele sollen nun den Gebrauch herkömmlicher fürsorgerischer 
Begrifflichkeiten in den 1950er Jahren verdeutlichen. In einem Schreiben an 
das Polizeipräsidium München vom 11.9.1951 kritisierte der Bayerische Hote-
lierverband die mangelnde Bekämpfung des sogenannten Dirnenwesens in 
München: „Wir verkennen keinesfalls die rechtlichen Schwierigkeiten, dem 
Dirnenunwesen entgegen zu steuern, glauben jedoch, daß durch einen ver-
stärkten Streifendienst gerade in diesen Gegenden den unsauberen Elementen 
das Handwerk gelegt wird.“21 Auch noch Ende der 1950er Jahre wurden diese 
Begrifflichkeiten verwendet, wie ein Schreiben der Regierung von Oberbay-
ern an das Bayerische Staatsministerium des Innern vom 31.7.1958 bezüglich 
Einweisungen in ein Arbeitshaus zeigt: 
„Da jedoch […] die Einweisung von arbeitsscheuen Elementen gelegentlich 
erwünscht und notwendig wäre, müßte nunmehr auch die Möglichkeit zum 
Vollzug geschaffen werden, sei es durch Belegung eines der Arbeitshäuser der 
Justizverwaltung oder durch Schaffung eines eigenen Arbeitshauses.“22

An Quellentexten wie diesen wird deutlich, dass die Begriffe „unsaubere E-
lemente“ und „arbeitsscheue Elemente“, die nach heutigem Verständnis einen 
diskriminierenden und menschenverachtenden Charakter besitzen, für einen 
bestimmten Personenkreis, wie Prostituierte und Arbeitsverweigerer, auch in 
den 1950er Jahren noch durchaus gängig waren. Sie verdeutlichen die Konti-
nuität der Begrifflichkeiten in der Jugendfürsorge zu den 1920er und 1930er 
Jahren und die Diskriminierung von nicht gesellschaftskonformen Personen. 

Der Hauptgrund für die Übernahme herkömmlicher Begriffe des Fürsorge-
Jargons war vermutlich, dass die freien Wohlfahrtsverbände und die Jugend-

sich infolge der Kältezunahme in die dort umliegenden Gastlokale zurückgezogen ha-
ben und dort ihr Unwesen weitertreiben.“ BayHSTA, MInn 82307. 
19 Vgl. Caritas, 53. Jg., 1952, Heft 5, S. 115 u. 119. Der Begriff „Arbeitsscheu“ wurde 
nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch bei Alkoholikern oder Prostituierten verwen-
det. 
20 So heißt es zum Beispiel in dem Sitzungsbericht des Sozialpolitischen Ausschusses 
des Bayerischen Landtags vom 15.2.1951: „Im Gebiet des westdeutschen Bundesgebie-
tes gebe es bekanntlich eine große Anzahl Jugendlicher beiderlei Geschlechts, die man 
als ‚streunende Jugendliche‘ bezeichnen könne.“ ABL, SoA, Bd. I, 1950/51. Auch in 
den Berichten der Polizeidirektion München fällt der Begriff „Streuner“ immer wieder 
auf. Vgl. allgemein Staatsarchiv München, Polizeidirektion München, Nr. 11.010. 
21 Staatsarchiv München, Polizeidirektion München, Nr. 11318. 
22 BayHSTA, MInn 80975. 



Reform oder Stagnation der Jugendfürsorge nach 1945? 

288

ämter nach Kriegsende 1945 mit der immensen „Jugendnot“ und dem Wie-
deraufbau ihres Aufgabennetzes und ihrer Einrichtungen überfordert waren. 
Daher blieb die theoretische Diskussion über eine Neuorientierung der Ju-
gendfürsorge und eine kritische Auseinandersetzung mit deren Inhalten und 
Termini hinter dem wirtschaftlichen und sozialen Aufbau zurück. Gerade in 
den Wirren der Nachkriegszeit und des gesellschaftlichen Desintegrationspro-
zesses wurde von den Fürsorgebehörden die Gefahr einer sich weit verbrei-
tenden „Jugendverwahrlosung“ gesehen, weswegen die Gründe für eine Ein-
weisung in die Fürsorgeerziehung im Vergleich zu denen der 1920er und 
1930er Jahre größtenteils gleich blieben. Daher begegneten die Jugendbehör-
den dem sozialen Ausnahmezustand nach Kriegsende mit der Anwendung 
traditioneller Erziehungsgrundsätze, die zwar bereits in der Weimarer Repu-
blik gebräuchlich waren, aber im NS-Regime hinsichtlich der Erbbiologie und 
Rassenpolitik radikalisiert wurden. In diesem Kontext muss das Gesellschafts- 
und Familienideal der 1950er Jahre, wie es Rölli-Alkemper eingehend darleg-
te, erwähnt werden. Im Zuge des „Wirtschaftswunders“ bildete sich ein Ge-
sellschafts- und Familienideal heraus, das die Familie als Träger des gesell-
schaftlichen Wiederaufbaus propagierte und das eine um Familie und Arbeit 
zentrierte Lebensführung eines jeden deutschen Staatsbürgers beinhaltete. 
Dieses Gesellschafts- und Familienideal entwickelte sich konträr zu der „Ju-
gendverwahrlosung“ in Form der Halbstarkenkrawalle und der steigenden Ju-
gendkriminalität, weswegen jugendliche Verfehlungen von der Fürsorge-
Fachwelt immer weniger mit den Zeitumständen und den sozialen Verhältnis-
sen entschuldigt wurden.23 Das wachsende Unverständnis gegenüber der „Lu-
xusverwahrlosung“ der Jugendlichen äußerte sich nun in den aus moderner 
Sicht diskriminierenden Begriffen. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Diskriminierung von 
Jugendlichen, die durch ihr soziales Verhalten von gesellschaftlichen Normen 
abwichen, durch Begriffe wie „asozial“ und „verwahrlost“ sowie die relativ 
harte Disziplinierung dieser nach 1945 fortbestand. Dieser Aspekt wird im 
Kontext der Bewahrungsfürsorge noch näher erläutert.24 Bis in die 1960er 
Jahre hinein waren Tatbestände wie Diebstahl, „Arbeitsscheu“ und „sexuelle 
Auffälligkeit“ von Jungen und Mädchen die entscheidenden Maßstäbe, an de-
nen die Institutionen der Jugendfürsorge den „Verwahrlosungsgrad“ eines Ju-
gendlichen maßen. Das Ausbleiben einer Neuorientierung der Jugendfürsorge 

23 Vgl. Rölli-Alkemper: Familie im Wiederaufbau, S. 65ff. 
24 Zu der sozial-biologischen Bewertung der Jugendlichen vgl. Köster: Jugend, Wohl-
fahrtsstaat und Gesellschaft im Wandel, S. 540f. 
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